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164/2020 13.00.40 lnfoPoint Wohnen Schlieren 
Vorlage Nr. 9/2020: Antrag des Stadtrats auf eine jährlich 
wiederkehrende Ausgabe von Fr. 65'000.00 für die Weiterführung 

Referent des Stadtrats: Christian Meier 
Ressortvorsteher Alter und Soziales 

Weisung 

-1. Ausgangslage 

Mit SRB 221 vom 28. August 2017 bewilligte der Stadtrat einen Kredit von Fr. 195'000.00 für das 
Projekt lnfoPoint Wohnen Schlieren (IPW). Das Projekt endet am 31. Dezember 2020. Aufgrund 
der positiven Resonanz und Ergebnisse drängt sich die Frage nach der Weiterführung über das 
Projektende hinaus auf. 

2. lnfoPoint Wohnen Schlieren 

Der IPW ist das Nachfolgeprojekt zur Wohnhilfe Schlieren (2014-2017) und wird seit Beginn von 
der Asylorganisation Zürich (AOZ) im Auftrag der Stadt Schlieren geleitet. Die katholische und die 
reformierte Kirche Schlieren beteiligen sich insgesamt ebenfalls mit je Fr. 30'000.00 am Projekt. 
Ziel des IPW ist es, Menschen aus Schlieren bei der Wohnungssuche in einem angespannten 
Wohnungsmarkt zu unterstützen. Die Dienstleistung richtet sich ausschliesslich an Bewohnerinnen 
und Bewohner von Schlieren, die aus verschiedenen Gründen eine nel,.Je Wohnung in oder aus­ 
serhalb von Schlieren suchen, jedoch nicht in der Lage sind, sich selbstständig im Wohnungsmarkt 
zurechtzufinden oder aufgrund ihrer persönlichen Umstände bei der Wohnungssuche benachteiligt 
sind. Insbesondere Familien, Einkommensschwache, Menschen mit Migrationshintergrund oder 
überschuldete Personen haben Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Vielen Wohnungssu­ 
chenden fehlt es an Beziehungen, Sprachkenntnissen und administrativen Fähigkeiten. Das 
Dienstleistungsangebot an der Badenerstrasse 1 umfasst insbesondere Gruppenberatungen sowie 
Einzelberatungen und stellt die zur Wohnungssuche erforderliche Infrastruktur kostenlos zur Verfü­ 
gung. Vor Ort wird den Wohnungssuchenden dabei im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe so viel Un­ 
terstützung wie nötig, jedoch so wenig wie möglich, geboten. Wo möglich und ·sinnvoll sind die 
Mitarbeitenden des IPW auch in Kontakt mit den Vermietenden, Eigentümerinnen und Eigentümern 
sowie Liegenschaftsverwaltungen und können so vereinzelt auch aktiv Wohnungen vermitteln. 

3. Zahlen und Fakten IPW 

Da das Projekt noch bis Ende 2020 andauert, ist eine abschliessende Auswertung zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht möglich. Anhand der Zwischenberichte der ersten beiden Projektjahre lassen sich 
jedoch ausreichend Rückschlüsse ziehen, um eine qualifizierte Beurteilung vornehmen zu können. 

Pro Jahr zählt der IPW durchschnittlich 151 von der Wohnungssuche betroffene Personen (68 
Fälle). ln 33 % der Fälle ist die Wohnungssuche von Erfolg gekrönt. Bei 26 der 68 Fälle handelt es 
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sich gleichzeitig um Sozialhilfefälle. Die Erfolgsquote bei den Sozialhilfefällen liegt bei 42 %. Insge­ 
samt finden pro Jahr durchschnittlich 217 Beratungen statt. 

Eine Befragung unter den Klientinnen und Klienten ergab, dass sich bei praktisch allen, die eine 
neue Wohnung gefunden hatten, die Wohnsituation dadurch verbessert wurde. Die vielen Klientin­ 
nen und Klienten schätzen es, dass sie sich mit ihrem Anliegen an eine Fachstelle wenden können. 
Zudem entlastet der IPW diverse Stellen, insbesondere die Abteilung Soziales der Stadtverwal­ 
tung. 

Die Dienstleistung IPW führt demnach zu einer Aufwandsminderung. Einerseits werden weniger 
Personalressourcen in der Stadtverwaltung benötigt, andererseits können durch günstigere Wohn­ 
verhältnisse Sozialhilfekosten eingespart und möglicherweise durch optimierte Wohnlösungen 
Folgekosten, die beispielsweise aufgrund beengter Wohnverhältnisse bei Familien entstehen kön­ 
nen, vermieden werden. 

4. Offerte der AOZ 

Die AOZ, welche den IPW mit grossem Engagement leitet, ist vom Nutzen der Dienstleistung über­ 
zeugt und bereit, das Angebot im Auftrag der Stadt unbefristet weiterzuführen. Die vorliegende 
Offerte hält am bewährten Konzept fest. Das Budget konnte gegenüber der Projektphase ohne 
Leistungseinbusse noch leicht gekürzt werden. Die jährlichen Ausgaben belaufen sich neu auf rund 
Fr. 72'000.00, dies gegenüber jährlichen Kosten von Fr. 75'000.00, die bisher angefallen sind. 

5. Finanzierung 

Die reformierte Kirche Schlieren, die sich bisher mit jährlich Fr. 10'000.00 an den Projektkosten 
beteiligte, hat entschieden, die Dienstleistung ab 2021 nicht mehr länger finanziell zu unterstützen. 
Zwar beurteilt sie den IPW als durchw_egs positiv, jedoch vertritt sie die Auffassung, dass die finan­ 
zielle Unterstützung keine Aufgabe der reformierten Kirchgemeinde sei. Zudem stehe die Finanzie­ 
rung im Konflikt mit neu notwendig gewordenen Sparzielen. 

Die katholische Kirche Schlieren, die sich bisher ebenfalls mit jährlich Fr. 10'000.00 an den Pro­ 
jektkosten beteiligte, hat hingegen beschlossen, die Dienstleistung auch weiterhin finanziell zu 
unterstützen. Sie reduziert ihren Beitrag jedoch auf 1 O % der Gesamtkosten, maximal Fr. 10'000.00 
pro Jahr. 

Dank den Bemühungen der AOZ um Kostensenkung, beträgt der städtische Jahresbeitrag weiter­ 
. hin Fr. 65'000.00. 

Aufwand lnfoPoint Wohnen Schlieren (gemäss AOZ-Offerte): 

Personalkosten Fr. 48'231.00 
Produktionskosten Fr. 15'594.00 
Übrige Kosten Fr. 7'659. 00 

Total Ausgaben pro Jahr (gerundet) Fr. 71 '480.00 

Finanzierung lnfoPoint Wohnen Schlieren: 

Beitrag Stadt Schlieren Fr. 65'000.00 
Beitrag katholische Kirche Schlieren Fr. 7'148.00 

Beitrag total (gerundét) Fr. 72'140.00 
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6. Fazit 

Der IPW hat sich etabliert und bewährt. Die Dienstleistung stellt für die betroffenen Bewohnerinnen 
und Bewohner von Schlieren einen Mehrwert dar und führt gleichzeitig zu einer Entlastung der 
Stadtverwaltung. Die AOZ bietet ihre engagierte und professionelle Dienstleistung kostengünstig 
an und ist bereit diese weiterzuführen. Zudem ist davon auszugehen, dass die Kosten über die 
entstehende Aufwandsminderung, wie in Ziffer 3 beschrieben, finanziert werden können. Aufgrund 
der beschriebenen Ausführungen ist eine unbefristete Weiterführung des Angebots lnfoPoint Woh­ 
nen Schlieren angezeigt. 

7. Zúständigkeit 

Gemäss Art. 17 Ziff. 7 der Gemeindeordnung der Stadt Schlieren (GO) ist das Gemeindeparlament 
zuständig für die Genehmigung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen gemäss seiner 
Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die Gemeinde. keine hoheitlichen Befugnisse 
abgibt. Da die jährlich wiederkehrende Ausgabe über der Kompetenzlimite des Stadtrats von 
Fr. 60'000.00 liegt, ist die Leistungsvereinbarung mit der AOZ durch das Gemeindeparlament zu 
genehmigen. 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen: 

1.1. Für die Weiterführung der Dienstleistung lnfoPoint Wohnen Schlieren wird eine jährlich 
wiederkehrende Ausgabe von Fr. 65'000.00 genehmigt. 

1.2. Die Leistungsvereinbarung "lnfoPoint Wohnen Schlieren" vom 12. August 2020 mit der 
AOZ Asylorganisation Zürich wird genehmigt. 

1.3. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 

2. Mitteilung an 
- Gemeindeparlament 

Abteilungsleiter Soziales· 
Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 
Stadtschreiberin 
AOZ Soziale Integrationsprojekte, Irene Rodriguez, Flüelastrasse 32, 804 7 Zürich 
Katholische Kirche Schlieren, Uitikonserstrasse 39, 8952 Schlieren 
Reformierte Kirche Schlieren, Kirchgasse 5, 8952 Schlieren 
Archiv 

Status: öffentlich 

Stadtrat Schlieren 

/?.~ - 
Marku ärt::?e;­ 
Stadt· äsid~syg, 

anine Bron 
Stadtschreiberin-Stv. 
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